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1. Instanz

Aktenzeichen S 10 AL 406/19
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2. Instanz

Aktenzeichen L 10 AL 12/22
Datum 08.11.2022

3. Instanz

Datum -

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.

T a t b e s t a n d:

Die Beteiligten streiten um hÃ¶heres Insolvenzgeld nach dem Dritten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB III).

Die KlÃ¤gerin war seit dem 01.09.1991 bei der H. als Hauswirtschafterin mit einer
wÃ¶chentlichen Arbeitszeit von 23 Stunden beschÃ¤ftigt.

Sie war vom 11.10.2018 bis 31.12.2018 arbeitsunfÃ¤hig erkrankt und bezog bis
einschlieÃ�lich 22.11.2018 Lohnfortzahlung.

Mit Beschluss des Amtsgerichts C-Stadt vom 01.01.2019 wurde das
Insolvenzverfahren Ã¼ber das VermÃ¶gen der Arbeitgeberin erÃ¶ffnet.

Am 21.01.2019 stellte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten einen Antrag auf
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GewÃ¤hrung von Insolvenzgeld.

Laut Insolvenzgeldbescheinigung vom 15.01.2019 hatte die KlÃ¤gerin Anspruch auf
ausstehendes Arbeitsentgelt fÃ¼r die Zeit vom 01.10.2018 bis 31.10.2018 von
845,48â�¬ netto, vom 01.11.2018 bis 30.11.2018 von 607,71â�¬ netto und vom
01.12.2018 bis 31.12.2018 von 237,53â�¬, insgesamt damit in HÃ¶he von
1.690,72â�¬.

Mit Bescheid vom 01.02.2019 wurde der KlÃ¤gerin Insolvenzgeld fÃ¼r die Zeit vom
01.10.2018 bis 31.12.2018 in HÃ¶he von insgesamt 1.690,72â�¬ gewÃ¤hrt.

Dagegen wurde Widerspruch erhoben mit der BegrÃ¼ndung, dass der KlÃ¤gerin ein
deutlich hÃ¶heres Insolvenzgeld zustÃ¼nde. Insbesondere werde moniert, dass
ZeitzuschlÃ¤ge fÃ¼r Samstagsarbeit, Sonn-und Feiertagsarbeit nicht hinreichend
berÃ¼cksichtigt worden seien. Auch sei das zugesagte Weihnachtsgeld von brutto
500â�¬ und noch 130 offene Ã�berstunden nicht eingerechnet worden.

Mit Schreiben vom 13.06.2019 teilte der Insolvenzverwalter mit, dass
* in den Vormonaten ein monatliches Bruttoentgelt von 1.017,19â�¬ abgerechnet
worden sei,
* die ZeitzuschlÃ¤ge seien anhand der SchichtplÃ¤ne und der gesondert erstellten
ZeitzuschlagsÃ¼bersichten abgerechnet worden,
* das Weihnachtsgeld sei wie in den Vorjahren abgerechnet worden. Der
Jahresanspruch von 500â�¬ fÃ¼r VollzeitkrÃ¤fte (38,50 Std./Woche) sei bei den
TeilzeitkrÃ¤ften prozentual ihrer Arbeitszeit abgerechnet worden. Entsprechend war
fÃ¼r die KlÃ¤gerin aufgrund ihrer wÃ¶chentlichen Arbeitszeit von 23 Stunden ein
Betrag von 298,70â�¬ abzurechnen,
* die Lohnfortzahlung gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin am 22.11.2018 geendet hat.
Entsprechend sei fÃ¼r November 2018 ein geringeres Gehalt abzurechnen
gewesen. Im Monat Dezember 2018 konnte lediglich das Weihnachtsgeld
abgerechnet werden,
* sÃ¤mtliche LohnansprÃ¼che seien bis zum 30.09.2018 ausgeglichen worden, so
dass der Insolvenzgeldzeitraum mit dem 01.10.2018 begann,
* ausweislich der vom Steuerberater vorgelegten Ã�berstundenliste bestand zum
31.12.2018 fÃ¼r die KlÃ¤gerin ein Ã�berstundenstand von 130,96 Stunden. Diese
Ã�berstunden seien jedoch in keiner Weise wÃ¤hrend des Insolvenzgeldzeitraumes
erwirtschaftet worden. Aufgrund der unwiderruflichen Freistellung unter
Anrechnung von Urlaub- und MehrvergÃ¼tungsansprÃ¼chen wÃ¤ren diese
Ã�berstunden im Freistellungszeitraum einzubringen gewesen. Nachdem die
KlÃ¤gerin jedoch bis zum Ende der KÃ¼ndigungsfrist im Krankenstand gewesen sei,
seien diese nunmehr nachtrÃ¤glich abzurechnen und stellten lediglich eine
Insolvenzforderung dar.

Mit Widerspruchsbescheid vom 09.10.2019 wurde der Widerspruch
zurÃ¼ckgewiesen.

Dagegen wurde am 11.11.2019 Klage zum Sozialgericht NÃ¼rnberg erhoben.
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Die KlÃ¤gerin beantragt,
I. Der Bescheid der Beklagten vom 01.02.2019 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 09.10.2019 wird aufgehoben, soweit das
Insolvenzgeld auf lediglich 1.690,72 â�¬ festgesetzt wurde.
II. Die Beklagte wird verurteilt, der KlÃ¤gerin weiteres Insolvenzgeld in gesetzlicher
HÃ¶he zu zahlen.
Zur BegrÃ¼ndung wird vorgetragen, dass weiterhin die der KlÃ¤gerin zustehenden
ZeitzuschlÃ¤ge fÃ¼r Samstagsarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit nicht hinreichend
BerÃ¼cksichtigung gefunden hÃ¤tten. Eine nachvollziehbare Auflistung der
ZuschlÃ¤ge fÃ¼r Dezember 2018 lÃ¤ge nicht vor. Die KlÃ¤gerin hÃ¤tte fÃ¼r die
Monate Oktober bis Dezember 2018 jeweils einen VergÃ¼tungsanspruch in HÃ¶he
von 1.057,88â�¬ brutto gehabt. Auch sei das zugesagte Weihnachtsgeld von brutto
500â�¬ nicht mitberechnet worden. Ã�berdies sei die VergÃ¼tung der noch
offenen 160 Ã�berstunden zu Unrecht nicht berÃ¼cksichtigt worden. Es dÃ¼rfte
auch nicht nur schematisch auf die letzten drei Monate vor InsolvenzerÃ¶ffnung
abgestellt werden.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Hierzu werde auf die AusfÃ¼hrungen im angegriffenen Bescheid und
Widerspruchsbescheid verwiesen.

Â 

Zur ErgÃ¤nzung des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte und
beigezogene Verwaltungsakte der Beklagten Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r Ã¼ n d e:

Die zulÃ¤ssige Klage ist nicht begrÃ¼ndet und war daher abzuweisen.

Der Bescheid vom 01.02.2019 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
09.10.2019 erweist sich als rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt die KlÃ¤gerin nicht in ihren
Rechten.

Nach Â§ 165 Abs. 1 Satz 1 SGB III haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Anspruch auf Insolvenzgeld, wenn sie im Inland beschÃ¤ftigt waren und bei einem
Insolvenzereignis fÃ¼r die vorausgegangenen drei Monate des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses noch AnsprÃ¼che auf Arbeitsentgelt haben.

Nach Satz 2 der Vorschrift gilt als Insolvenzereignis
1. die ErÃ¶ffnung des Insolvenzverfahrens Ã¼ber das VermÃ¶gen des Arbeitgebers,
2. die Abweisung des Antrages auf ErÃ¶ffnung des Insolvenzverfahrens mangels
Masse oder
3. die vollstÃ¤ndige Beendigung der BetriebstÃ¤tigkeit im Inland, wenn ein Antrag
auf ErÃ¶ffnung des Insolvenzverfahrens nicht gestellt worden ist und ein
Insolvenzverfahren offensichtlich mangels Masse nicht in Betracht kommt.
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Ein Insolvenzereignis im Sinne des Â§ 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB III lag vor. Ã�ber
das VermÃ¶gen des frÃ¼heren Arbeitgebers der KlÃ¤gerin, die H., wurde am
01.01.2019 das Insolvenzverfahren erÃ¶ffnet.

Die Zweimonatsfrist des Â§ 324 Abs. 3 SGB III wurde mit Antragstellung am
21.01.2019 gewahrt.

Die KlÃ¤gerin war auch Arbeitnehmerin im Sinne der Vorschrift und stand jedenfalls
in den hier gegenstÃ¤ndlichen Monaten Oktober bis Dezember 2018 fÃ¼r diesen
Arbeitgeber in einem ArbeitsverhÃ¤ltnis, so dass sich der kraft Gesetzes
dreimonatige Insolvenzgeldzeitraum vom 01.10.2018 bis 31.12.2018 erstreckt.

Insolvenzgeld wird nach Â§ 167 Absatz1 SGB III in HÃ¶he des Nettoarbeitsentgelts
gezahlt, das sich ergibt, wenn das auf die monatliche Beitragsbemessungsgrenze
(Â§ 341 Abs. 4 SGB III) begrenzte Bruttoarbeitsentgelt um die gesetzlichen
AbzÃ¼ge vermindert wird.

Die Beklagte hat die InsolvenzgeldansprÃ¼che der KlÃ¤gerin auf der Grundlage der
vom Insolvenzverwalter ausgestellten Insolvenzgeldbescheinigung in zutreffender
HÃ¶he berechnet.

Â 

Die KlÃ¤gerin hatte innerhalb des Insolvenzgeldzeitraumes folgende ausstehende
NettoarbeitsentgeltansprÃ¼che:
01.10.2018 â�� 31.10.2018: 845,48â�¬
01.11.2018 â�� 30.11.2018: 607,71â�¬
01.12.2018 â�� 31.12.2018: 237,53â�¬, insgesamt somit 1.690,72â�¬.

Dass fÃ¼r den streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum noch weiterer, rÃ¼ckstÃ¤ndiger
Arbeitslohn bestÃ¼nde, hat die KlÃ¤gerin indes nicht zur vollen Ã�berzeugung des
Gerichts bewiesen.

Nicht nachgewiesen wurde, dass die KlÃ¤gerin hÃ¶here als in der
Insolvenzgeldbescheinigung ausgewiesene offene Arbeitsentgelte hÃ¤tte.

Lediglich die pauschale Behauptung, dass die KlÃ¤gerin hÃ¶here LohnansprÃ¼che
gegen ihren Arbeitgeber gehabt habe, genÃ¼gt nicht um die Angaben und
Auflistungen des Insolvenzverwalters zu erschÃ¼ttern.

Hier hÃ¤tte es weiterer substantiierter Nachweise bedurft, die von der KlÃ¤gerin
nicht vorgelegt wurden. Entsprechende UmstÃ¤nde, aus denen sich plausibel
Anhaltspunkte fÃ¼r ausgefallenes Arbeitsentgelt ergeben kÃ¶nnten, folgen auch
nicht aus den beigezogenen Akten, so dass sich das Gericht auch zu weiteren
Ermittlungen von Amts wegen nicht gedrÃ¤ngt gesehen hat (vgl. Â§ 103 SGG).

Die Beklagte durfte daher zu Recht die mit der Insolvenzgeldbescheinigung vom
15.01.2019 ausgewiesenen, und sich aus den Vormonaten abgerechneten
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Bruttoentgelten von 1.017,19â�¬ zzgl. ZeitzuschlÃ¤ge ergebenden, BetrÃ¤ge
Ã¼bernehmen.

Dabei hat sie zutreffend nur fÃ¼r den Monat Oktober 2018 ZuschlÃ¤ge fÃ¼r
Samstags- und Sonntagsarbeit in HÃ¶he von 1,28 â�¬ und 23,41â�¬ in Ansatz
gebracht. Die KlÃ¤gerin war ab dem 11.10.2018 arbeitsunfÃ¤hig erkrankt und hat
bis zum 22.11.2018 Lohnfortzahlung bekommen.

FÃ¼r die Monate November und Dezember 2018 konnten daher gar keine
ZuschlÃ¤ge fÃ¼r Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit aufgrund der bis zum
31.12.2018 andauernden ArbeitsunfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin erarbeitet werden.

GleichermaÃ�en wurde daher auch zu Recht im Monat November 2018 aufgrund
der bis zum 22.11.2018 bestehenden Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
Arbeitsentgelt lediglich von 607,71â�¬ und im Monat Dezember 2018 kein weiteres
Arbeitsentgelt auÃ�er dem Weihnachtsgeld berÃ¼cksichtigt.

Das Weihnachtsgeld war unstreitig in HÃ¶he von 500 â�¬, jedoch fÃ¼r
VollzeitbeschÃ¤ftigte, zugesichert worden. Nachdem die KlÃ¤gerin aber nur mit
einer Wochenarbeitszeit von 23 Stunden beschÃ¤ftigt war, wurde prozentual
anteilig und rechnerisch richtig Weihnachtsgeld in HÃ¶he von 237,53 â�¬ netto
berÃ¼cksichtigt.

Soweit die KlÃ¤gerin geltend macht, dass noch mindestens 130 offene
Ã�berstunden hÃ¤tten abgegolten werden mÃ¼ssen, so ist dazu festzustellen, dass
diese Ã�berstunden unstreitig nicht im Insolvenzgeldzeitraum â�� d.h. vom
01.10.2018 â�� 31.12.2018 â�� erarbeitet worden sind.

FÃ¼r eine BerÃ¼cksichtigung der offenen Ã�berstunden bei der Berechnung des
Insolvenzgeldes mÃ¼ssten diese jedoch im Zeitraum vom 01.10.2018 bis
31.12.2018 erwirtschaftet worden sein. Denn maÃ�geblich ist nur der Zeitraum, in
dem das Arbeitsentgelt tatsÃ¤chlich erarbeitet wurde.

Es kommt hingegen nicht darauf an, ob der Anspruch im Insolvenzzeitraum fÃ¤llig
oder bezifferbar geworden ist.Â  Â 

Der diesbezÃ¼glich noch offene Lohnanspruch stellt vielmehr eine normale
Insolvenzforderung nach Â§ 38 InsO dar.

Â 

Nach alledem bleibt festzuhalten, dass die Beklagte zu Recht mit Bescheid vom
01.02.2019 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 09.10.2019 Insolvenzgeld
fÃ¼r den Zeitraum vom 01.10.2018 bis 31.12.2018 in HÃ¶he von insgesamt
1.690,72â�¬ gewÃ¤hrt hat. Ein darÃ¼berhinausgehender Anspruch ist nicht
erkennbar.

Mithin war zu entscheiden, wie geschehen.
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Â 

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.
Â 

Â 

Erstellt am: 06.04.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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